
Geschäftsbericht der Stiftung des Landes 

 Nordrhein-Westfalen für Wohlfahrtspflege für das J ahr 2009 

 

I. Kassenmäßiger Abschluss:  

 A:  Einnahmen 

 Die Einnahmen der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW aus der  

 Spielbankabgabe und den Wettspieleinnahmen betrugen  

 im Jahr 2009 25.403.676,78 €. 

 Hinzu kamen Zinseinnahmen aus Termingeldanlagen und  

 aus dem Girokonto von       255.936,57 €, 

 sowie vermischte Einnahmen von       282.590,94 €. 

 Die Einnahmen beliefen sich somit auf 25.942.204,29 €. 

 Die Entnahme aus den nicht verausgabten Einnahmen   

 der Vorjahre belief sich auf 2.873.800,02 €. 

 Die Einnahmen in 2009 betrugen somit insgesamt 28.816.004,31 €. 

 B:  Ausgaben 

 Ausgezahlt wurden 2009 

 für sächliche Verwaltungsausgaben und Beschaffungen       159.326,03 €, 

 für Erstattungen an das Land Nordrhein-Westfalen       513.742,53 €, 

 an Zuschüssen aus Bewilligungen 18.103.880,96 €. 

 Die Ausgaben beliefen sich somit in 2009 auf 18.776.949,52 €. 

 Unter Berücksichtigung des genehmigten Jahresab- 

 schlusses für das Jahr 2008 beliefen sich die insgesamt  

 von der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW bislang geleisteten  

 Ausgaben (Stand 31.12.2009) somit auf    661.699.421,99 €. 

 



 C: Rücklagen 

 Mit Zustimmung des Finanzministeriums NRW sowie im Ein- 

 vernehmen mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und  

 Soziales NRW als Rechtsaufsicht der Stiftung Wohlfahrtspflege  

 NRW wurde erstmals in Höhe von            684.716,81 € 

 in Form einer längerfristigen Anlage eine Rücklage  gebildet. 

 

 D:  Kassenbestand und kassenmäßiges Jahresergebnis 

 Unter Zugrundelegung des Jahresabschlusses für das Jahr  

 2008 ergab sich ein zum 31.12.2009 ein Kassenbestand  von 9.354.337,98 € 

 und ein kassenmäßiges Jahresergebnis  von 6.480.537,96 €. 

 

II. Haushaltsabschluss:  

 Nach dem Jahresabschlussergebnis 2008 sind für Be- 

 willigungen, Erstattungen von Personalausgaben an das  

 Land sowie für Sachausgaben der Geschäftsstelle  642.922.472,47 € 

festgelegt worden. Im Jahr 2009 kamen       18.776.949,52 € 

hinzu, davon für den Betrieb der Geschäftsstelle                        673.068,56 €, 

 sowie für Zuwendungen  18.103.880,96 €. 

 Von den Zuwendungen entfielen allein rd. 26,06% (63 Fälle) 4.719.340,06 € 

 auf modellhafte und zukunftsweisende Projekte. 

 Der Stiftungsrat hat 2009 eine Rücklage von          684.716,81 € 

 beschlossen. Die Festlegungen  (ohne eingegangene Ver- 

 pflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre) belaufen 

 sich somit auf insgesamt  (Stand: 31.12.2009) 662.384.138,80 €. 

 



III. Verpflichtungsermächtigungen:  

Die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW ist darüber hinaus im Rahmen der ihr zur 

Bewirtschaftung bereitgestellten Verpflichtungsermächtigungen und aufgrund 

entsprechender Beschlüsse des Stiftungsrates im Jahr 2009 Verpflichtungen 

von 8.962.400 € zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen. Insgesamt 

beträgt die Vorbelastung  aus eingegangenen Verpflichtungen zum 

01.01.2010 aber bereits  11.622.600,00 €, 

und wird fällig im Jahr 2010 in Höhe von 8.757.500,00 €, 

                         im Jahr 2011 in Höhe von 2.257.600,00 €, 

                  und im Jahr 2012 in Höhe von  607.500,00 €. 

 

IV. Bearbeitungsstand und Ausblick:  

Insgesamt sind bis zum Jahresende bei der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW 

5.833 Förderanträge (davon 169 im Jahr 2009) eingereicht worden. 88 

Förderanträge befanden sich zum Jahresende noch in der Antragsprüfung 

bzw. in einer sonstigen Form der Bearbeitung. 

Im Jahr 2009 befanden sich insgesamt 189 Projekte in einer 

Stiftungsförderung. 

2009 wurde vom Stiftungsrat ein Förderantrag abgelehnt; 31 Vorgänge 

haben sich auf andere Weise, z.B. durch Antragsrücknahme erledigt. 

Die erfolgten Auszahlungen (I, B) und die Zuführung zur Rücklage (I, C) 

einerseits sowie die Festlegungen (II.) andererseits stimmen überein. Der 

zum Ende des Haushaltsjahres 2009 entstandene Kassenbestand von 

9.354.337,98 € steht zur Bewirtschaftung der Stiftungsaufgaben im 

Haushaltsjahr 2010 weiterhin und uneingeschränkt zur Verfügung. 

 



V. Entlastung:  

 Dem Stiftungsvorstand ist in einem schriftlichen Verfahren für das Haushalts-

bzw. Rechnungsjahr 2009 vom Stiftungsrat Entlastung erteilt worden. 


